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Die 3. Europäische Konferenz über Nor-
mung, Prüfung und Zertifizierung von 
EUROSHNET wurde am 11. und 12. Sep-
tember 2008 in Krakau veranstaltet. 
Auf der Konferenz waren 160 Experten 
aus 20 Ländern vertreten. In drei Teilen 
wurde mit 18 Vorträgen das Leitthema 
„Sichere Produkte für wettbewerbsfähige 
Arbeitsplätze“ aus der Sicht des Arbeits-
schutzes vorgetragen und diskutiert.

Neue Entwicklung in der EU  
und ihre Auswirkungen auf den 
Arbeitsschutz

In Teil 1 wurde unter Vorsitz von Danuta 
Koradecka, Direktorin des Polnischen Ar-
beitsinstituts im Nationalen Forschungs-
institut (CIOP-PIB), die „Neue Entwick-
lung in der EU und ihre Auswirkungen 
auf den Arbeitsschutz“ behandelt.

Jacques McMillan, Europäische Kommis-
sion – Generaldirektion (GD) Unterneh-
men und Industrie, erläuterte in seinem 
Vortrag „Der neue Rechtsrahmen und die 
Marktüberwachung“, dass in der Revisi-
on der Neuen Konzeption und des neuen 
gemeinsamen Rechtsrahmens (New le-
gal framework– [NLF] 768/2008/EG ge-
meinsam mit 764/- und 765/2008/EG) 
spezifischere Festlegungen zur Akkredi-
tierung und Marktüberwachung enthal-
ten sind und die Konsumprodukte ein-
bezogen wurden. Neben überarbeiteten 
Kriterien für benannte Stellen wurden 
der Erfahrungsaustausch und die Harmo-
nisierung der Anforderungen für Notifi-
zierungen betont. In der Richtlinie sind 
Mechanismen und Erklärungen für die 
Marktüberwachung sowie der Austausch 
von Informationen beschrieben, um an 
allen Grenzen und innerhalb Europas mit 
denselben Prüfanforderungen die Pro-
duktsicherheit zu überwachen.

Georges Herbillon, Europäische Kommis-
sion – GD Beschäftigung, soziale Ange-
legenheiten und Chancengleichheit, ver-
deutlichte in seinem Vortrag „Kürzlich 
verabschiedete Sozialrichtlinien und ihre 
möglichen Auswirkungen auf die Nor-
mung“, dass neben den sicheren Pro-
dukten auch die Arbeitsbedingungen und 
-unterweisung der Arbeitnehmer zu be-
rücksichtigen sind, basierend auf Risi-
koanalyse, Ausschluss von Gefahren und 
Schutzmaßnahmen.

Normen werden bei der Festlegung von 
Grenzwerten bezüglich der notwendigen 
Messmethode und Messungenauigkeiten 
nur indirekt berücksichtigt. Ziel ist die 
Verlinkung der Sozialrichtlinien für Per-
sonen mit den Produktrichtlinien über 
Gefahren.

Ian Fraser, Europäische Kommission – 
GD Unternehmen und Industrie, hob in 
seinem Vortrag „Die Ziele der neuen Ma-
schinenrichtlinie“ hervor, dass insbe-
sondere die praktische Anwendung der 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanfor-
derungen gefördert werden sollte. Einige 
grundlegende Anforderungen wurden je-
doch verschärft, insbesondere in Bezug 
auf die Risikobewertung, die Anwendung 
ergonomischer Grundsätze und die Prä-
vention von Risiken aufgrund von Lärm-, 
Vibrations- und Gefahrstoffemissionen.

Ein Leitfaden über die Aktualisierungen 
in der Maschinenrichtlinie wird derzeit 
erarbeitet (siehe auch KAN-Bericht 40 
unter www.kan.de). 

In der neuen Maschinenrichtlinie wurde 
eine stärkere rechtliche Grundlage für die 
Marktüberwachung, die Überwachung be-
nannter Stellen und für die Zusammenar-
beit der Mitgliedstaaten mit der Kommis-
sion geschaffen.

Norbert Breutmann, Vorsitzender der 
Kommission Arbeitsschutz und Normung 
(KAN), konnte in dem Abschnitt „Aus-
wirkungen auf die Produktsicherheit“ mit 
Ernst-Peter Ziethen, CEN-Vizepräsident 
Technik, die „Europäische und internati-
onale Produktsicherheitsnormung“ eine 
hervorragende Einführung über die Zu-
sammenhänge zwischen Normung und 
Rechtsprechung vermitteln. Ernst-Peter 
Ziethen unterstrich in seinem Vortrag, 
dass durch die Neue Konzeption nach 
über 20 Jahren eine enge Verbindung 
zwischen EU-Rechtsvorschriften, Nor-
mung, Prüfung und Zertifizierung ent-
standen ist. Eine große Herausforderung 
besteht nun darin zu gewährleisten, dass 
die in den europäischen Richtlinien fest-
gelegten grundlegenden Anforderungen 
zu Kernzielen wie Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Umweltschutz auch 
auf internationaler Ebene übernommen 
und aufrechterhalten werden. Ein wich-
tiger und wirksamer Bestandteil des Nor-
mungssystems sind die Wiener Vereinba-
rung und das Dresdener Abkommen, um 
die europäische Normungsarbeit erfolg-
reich auf die internationale Ebene zu tra-
gen.

Sichere Produkte für wettbewerbsfähige 
Arbeitsplätze 
EUROSHNET

3. Europäische Konferenz über Normung, Prüfung und Zertifizierung am 11. und 12. September 2008 
in Krakau (Polen)

Bild 1: Danuta Koradecka eröffnet die 
Konferenz
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Karl-Heinz Noetel, Präventionsleiter der 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(BG BAU), beschrieb den Zusammenhang 
zwischen „Konformitätsbewertung und 
notifizierte Stellen“. Die dauerhafte Kom-
petenz der notifizierten Stellen sicher-
zustellen und einheitliche Verfahrens-
weisen zu fördern, erfolgt zum Beispiel 
durch eine Verpflichtung der notifizierten 
Stellen zur Beteiligung an Normungs- 
und Koordinierungsaktivitäten sowie zur 
Anwendung der gemeinsam erarbeiteten 
Dokumente.

Phil Papard, ADCO-Gruppe Maschinen, 
verwies in seinem Vortrag „Marktüber-
wachung im Bereich Maschinen“ auf die 
bestehenden und zu verbessernden Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Produkt-
sicherheit. Hierzu zählen

starke Kooperation und Förderung von 
Netzwerken
Datenbanken für Produktinformati-
onen und deren Prüfergebnisse
Austausch von Erfahrungen, Informa-
tionen und Best-Practice-Beispielen

innerhalb Europas. Das erhöht den Druck 
auf nationale Behörden, Synergieeffekte 
besser zu nutzen. Effektive Marktüber-
wachung erfordert ein EU-weites da-
tenbankgestütztes Informationssystem, 
vorgeschlagen in der Verordnung (EG) 
765/2008. Die Anforderungen beinhal-
ten:

schnelle Information über defekte 
Produkte und entsprechende Maßnah-
men
Austausch von untersuchten und 
geprüften Produkten der EG mit dem 
Prüfbericht nur für die ausführenden 
Behörden (abgesicherter Bereich)
Auswertungsverfahren, die eine iden-
tische Beurteilung sicherstellen
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einfache Auswertungsmöglichkeiten 
für die Inhalte der Datenbank in 
verständlicher Form (zum Beispiel 
Grafiken)
Unterstützung der Kooperation von 
Zollbehörden
Informationsmöglichkeit für Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer und Privatpersonen 
über unsichere Produkte.

Eine umfangreiche Datenbank sollte in 
Europa detaillierte Informationen über 
technische Produkte bereitstellen. Mit 
dem System muss es möglich sein, ei-
nen effizienten Arbeits- und Verbraucher-
schutz sowie einen fairen Wettbewerb 
europaweit zu etablieren.

Adrian Harris, Generalsekretär von 
ORGALIME, stellte aus Sicht der Herstel-
ler die „Auswirkung des neuen Rechts-
rahmens auf die Produktsicherheit“ vor. 
Aus seiner Sicht ist der neue Rechtsrah-
men (NLF) ein „kleiner Geschäftstest“ 
(Small Business Test) für die Richtlinie. 
Es muss sichergestellt werden, dass die 
Anforderungen mit geringem adminis-
trativem und finanziellem Aufwand für 
klein- und mittelständische Unterneh-
men erfüllbar sind. Die Produktricht-
linien, harmonisierten Europäischen 
Normen und Konformitätsbewertungs-
verfahren müssen als kosteneffektive 
Vorgehensweise genutzt und ausgebaut 
werden. Die Verantwortlichkeit bleibt 
beim Hersteller und nicht beim Zertifi-
zierer. Um die Rechtsumsetzung zu för-
dern, muss die Abstimmung der Richtli-
nien untereinander weiter verbessert und 
insbesondere die Marktkontrolle durch 
die Behörden verstärkt werden, um die 
Anwender vor gefährlichen und fehler-
haften Produkten frühzeitig zu schützen.

Arbeitsschutzmaßnahmen und 
Wettbewerbsfähigkeit

Im Teil 2 „Arbeitsschutzmaßnahmen 
und Wettbewerbsfähigkeit“, unter Vor-
sitz von Hans-Joachim Wolff, alternie-
render Vorstandsvorsitzender der DGUV, 
erläuterte Harri Vainio, Generaldirektor 
des finnischen Arbeitsschutzinstituts, 
in seinem Vortrag, „Wie Arbeitsschutz-
maßnahmen zur Förderung der Produk-
tivität und der Gesundheit am Arbeits-
platz beitragen können“. In der Erklärung 
von Seoul der Internationalen Vereini-
gung für soziale Sicherheit (IVSS) und 
der Internationalen Gesellschaft für Ar-
beitsmedizin (International Commission 
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on Occupational Health, ICOH) über Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
vom 29. Juni 2008 wird betont, dass das 
Recht auf ein sicheres und gesundheit-
lich unbedenkliches Arbeitsumfeld als 
ein grundlegendes Menschenrecht anzu-
erkennen sei und sich Verbesserungen 
der Sicherheit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz nicht nur auf die Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch auf die Pro-
duktivität und die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung positiv auswirken. 
Die Prävention von beruflichen Risiken 
und die Förderung der Gesundheit von 
Arbeitnehmern seien eng mit der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit verbun-
den. Anhand einer Beispielrechnung 
zeigte Harri Vainio den möglichen Ge-
winn auf. Die Umsetzung der Erklärung 
von Seoul erfordert von allen Beteilig-
ten entsprechende Unterstützungsmaß-
nahmen:

Regierungen sollten

systematisch die nationalen Leistun-
gen im Arbeitsschutz verbessern

eine vorbeugende nationale Präventi-
onskultur schaffen und fördern

ein angemessenes und geeignetes 
Durchführungssystem sicherstellen.

Unternehmen sollten sicherstellen, dass

Vorsorge ein integraler Bestandteil 
ihres Wirkens ist

Arbeitsschutzsysteme effektiv umge-
setzt werden

Arbeitnehmer entsprechend eingebun-
den, informiert und geschult werden.

Arbeitnehmer sollten

Arbeitsschutzanweisungen und -ver-
fahren befolgen

an Arbeitsschutzveranstaltungen teil-
nehmen

mit dem Arbeitgeber zusammen an 
Maßnahmen zum Arbeitsschutz arbei-
ten.

Zur „Umsetzung der neuen EU-Arbeits-
schutzstrategie 2007 bis 2012 in Polen“ 
referierte Danuta Koradecka. Für die An-
gleichung von Rechtsgrundlagen und 
Praxis an die Standards der Europäischen 
Union wurden und werden in Polen 
mehrjährige Arbeitsschutzprogramme 
umgesetzt. Hierbei wurden schon enorme 
Erfolge bezüglich der Arbeitssicherheit 
und der Arbeitsbedingungen erreicht. 
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Bild 2: Jacques McMillan, Europäische Kom-
mission – GD Unternehmen und Industrie
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Das Ministerium für Arbeit und Soziales 
(MPiPS) legte Anfang 2008 einen Ent-
wurf über eine nationale Arbeitsschutz-
strategie vor, der eng mit der Umsetzung 
der EU-Arbeitsschutzstrategie 2007 bis 
2012 „Die Arbeitsplatzqualität verbes-
sern und die Arbeitsproduktivität stei-
gern“ verbunden ist. Die nationale pol-
nische Strategie soll noch 2008 vom 
Ministerrat verabschiedet werden. Zu den 
Hauptzielen der Strategie zählen:

nachhaltige Reduzierung von Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten, vor 
allem im Bergbau, in Produktionsbe-
trieben, Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei und Bauwesen
Beseitigung oder Begrenzung der häu-
figsten Berufsrisiken, insbesondere 
derer, die durch Exposition von Lärm, 
Staub und Chemikalien ausgelöst 
werden
Senkung der Zahl derer, die unter 
gefährlichen oder belastenden Bedin-
gungen arbeiten.

Für die Erreichung dieser Ziele wurden 
konkrete Aufgaben definiert und in Zu-
sammenarbeit mit allen betroffenen Mi-
nisterien umgesetzt. In der Zusammen-
fassung hob Danuta Koradecka hervor, 
dass ein neuer Ansatz erforderlich wur-
de, weil

(Berufs-)Risiken zwischen Arbeits- 
und Lebensumfeld neu verteilt sind
Bevölkerungsstrukturen sich verschie-
ben
Berufsrisiken sich aufgrund der ge-
stiegenen Mobilität der Arbeitnehmer 
sowie auch durch die Globalisierung 
und damit verbundene Änderungen 
im Produktionsprozess sich verändern 
und
die Wettbewerbsfähigkeit eines Pro-
duktes nicht nur durch die Produkt-
sicherheit, sondern auch durch die 
Anpassung an die eingeschränkte psy-
chologische und körperliche Fähigkeit 
der Anwender verbessert wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen so-
wohl die Forschungs- als auch die Nor-
mungsorganisationen auf europäischer 
Ebene stärker eingebunden werden und 
zusammenarbeiten.

Aus ihrer Sicht ist ein größeres Engage-
ment der europäischen Forschungs- und 
Normungsgemeinschaft notwendig, um 
dieses Ziel zu erreichen.
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Michael Schaefer , BGIA – Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV, stellte in sei-
nem Vortrag „Innovation für sichere und 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“ her-
aus, dass „Forschung und Innovation“ 
von großer Bedeutung für den Arbeits-
schutz sind. Neben dem „Normalbetrieb“ 
von Maschinen und Anlagen ergeben sich 
während der Arbeiten für Wartung, Ein-
richtung, Störungsbeseitigung und Pro-
zessbeobachtung immer Gründe für neue 
Technologien im Arbeitsschutz. Konser-
vative Sicherheitsstrategien („alles ist 
gekapselt“) führen zu längeren Produkti-
vitätsausfällen.

In seinem Vortrag „Normen zur Förde-
rung sicherer und wettbewerbsfähiger 
Arbeitsplätze“ betonte Hasse Sjöström, 
Swerea IVFAB, dass ein Meinungswan-
del zum Thema Sicherheit am Arbeits-
platz nach den 90er-Jahren zu verzeich-
nen ist. Anstatt Sicherheit als Hindernis 
zu verstehen, wird sie oft als positiver 
Marktfaktor genutzt. Arbeitsplätze in 
diesem Sinne werden häufig nach Vorga-
ben von Normen gestaltet, die aufgrund 
von EU-Richtlinien erarbeitet wurden. 
Es gibt eine große Anzahl von wettbe-
werbsfähigen europäischen Lieferanten 
von immer komplexeren Sicherheitspro-
dukten, die überprüft und validiert wer-
den müssen. Normen legen hierzu prak-
tische Gestaltungsanforderungen fest. 
Normen bieten dem Anwender darüber 
hinaus fachgerechte Anleitungen und In-
formationen zur Anwendung von Sicher-
heitsprodukten und -grundsätzen, um 
auch nach Einbau der Produkte ein ho-

hes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. 
Hasse Sjöström betonte, dass eine ausge-
wogene Kombination aus Anwendung der 
Sicherheitsanforderungen und praktischer 
Nutzbarkeit des Produktes notwendig ist, 
um „wettbewerbsfähige sichere Arbeits-
plätze“ zu schaffen.

Den „Einfluss von Prüfung und Zertifizie-
rung auf die Sicherheit von Produkten 
und die Wettbewerbsfähigkeit von Ar-
beitsplätzen“ hob Manfred Rentrop, 
DGUV, in seinem Vortrag anhand der Bei-
spiele ergonomische Gestaltung von Kas-
sen in Supermärkten, Sicherheitseinrich-
tungen bei Holzbearbeitungsmaschinen 
und Laserscannern hervor. Im Ergebnis 
und Ausblick verdeutlichte er folgende 
Themen:

Prüfung und Zertifizierung sind ef-
fektiv und effizient: Vermeidung von 
Fehlern und verbesserte Produkte sind 
nachhaltig erreicht worden
freiwillige Sicherheitskennzeichen 
können einen positiven Anreiz für 
Kunden und Hersteller haben
wichtige Vorbedingung: gute Qualität 
und hohe technische Kompetenz der 
Stellen
ein guter Schritt vorwärts durch das 
neue Gesetzesrahmenwerk in Europa
Erfahrungen der Produktanwender 
sollten besser berücksichtigt werden 
(zum Beispiel Aspekte des Konsu-
mentenverhaltens und der Ergono-
mie).

Hierzu sind Diskussionsforen wie 
EUROSHNET eine gute Unterstützung.
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Bild 3: Ziel des Krakauer Memorandums ist es, weitere Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen und die Arbeitsschutzexperten zu ermutigen, an dieser Verbesserung in den Normungsgre-
mien mitzuarbeiten.
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Bewertung der aktuellen 
Situation und mögliche 
Verbesserungen

Im Teil 3 „Bewertung der aktuellen 
Situation und mögliche Verbesserungen“ 
unter Vorsitz von Dirk Moritz, BMAS, und 
Marie-Chantal Blandin, CNAMTS, stellte 
Raphaël Haeflinger, Direktor EUROGRIP, 
„Erfahrungen mit dem Neuen Konzept, 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung“ 
vor. Bei der erfolgreichen Umsetzung 
der Neuen Konzeption muss die Bedeu-
tung des CE-Zeichens unterstrichen wer-
den. Die harmonisierten Europäischen 
Normen sollten laufend an den aktuellen 
Stand der Technik in hoher Qualität an-
gepasst werden und alle grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 
abdecken. Auch Anforderungen zur Vor-
beugung von Arbeitsrisiken sollten in 
Normen berücksichtigt werden. Aus sei-
ner Sicht ist die zunehmende Tendenz 
der Selbstzertifizierung eher kritisch zu 
beurteilen.

Claudio Celata, Asscomaplast und Vorsit-
zender des CEN/TC 145 „Kunststoff- und 
Gummimaschinen“, betonte in seinem 
Vortrag über „Marktüberwachung: Erwar-
tungen der Industrie“, dass 15 % der 
Produktionskosten bei der Maschinen-
auslegung erzeugt werden. Nachdem für 
Europa ein umfangreiches Normenwerk 
für alle Maschinentypen geschaffen wur-
de, muss die Marktüberwachung verstärkt 
werden. 

Auf diese deutlich vorgetragene Forde-
rung erwiderten die Vertreter der Eu-
ropäischen Kommission, dass dies von 
den einzelnen Mitgliedstaaten durch das 
„Neue gemeinsame Rechtsrahmenwerk“ 

(NLF) möglich ist und gefordert wird. 
Sobald diese Ansätze auf dem Markt 
wahrgenommen werden, ist das ein deut-
liches Zeichen. Die Europäische Kommis-
sion unterstützt die Koordinierung der 
Marktüberwachung über die Landesgren-
zen innerhalb Europas.

Wesentliche Themen im Vortrag von 
Stefano Boy, ETUI-REHS, über „Aktuelle 
Situation und mögliche Verbesserungen – 
Die Sicht der Gewerkschaften“ waren die 
zu geringe Berücksichtigung von

Mensch-Maschine-Schnittstellen
Notwendigkeit der Überwachungsbe-
hörden
Qualität der Normung insbesondere 
durch Übernahme komplizierter Struk-
turen bei den Übernahmeverfahren 
von ISO-Normen.

Durch die Überarbeitung der Maschinen-
richtlinien und des NLF sind Ansätze vor-
handen, das zu verbessern.

Loucas Gourtsoyannis vom Europäischen 
Büro des Handwerks und der Klein- 
und Mittelbetriebe für die Normung 
(NORMAPME) führte in seinem Vortrag 
„Kleine und mittlere Unternehmen: Fol-
gerungen aus der Good-Practice-Studie 
zur Mitarbeit in der Normung“ aus, dass 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
seit langem systematisch Einfluss auf die 
Normung nehmen und damit ihre Inter-
essen in den Normen bereits berücksich-
tigt werden.

Als Ergebnis hob er die Notwendigkeit 
der Überarbeitung der Neuen Konzep-
tion, die Akkreditierung von einfachen 
Zertifizierungssystemen und die Verein-
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fachung von Normen zur leichteren An-
wendung hervor. Hierzu ist neben der 
CEN-Strategie 2010 insbesondere ein ge-
meinsamer CEN/CENELEC-Leitfaden für 
KMU wichtig. Vorteile für die KMU sind 
durch einen besseren Zugang zur Nor-
mung sowie durch Zusammenfassungen 
von Norminhalten zu erwarten.

Weiterhin offene Themen sind Lehrgänge 
über die Normung für Experten aus KMU, 
eine ausgeglichene Vertretung in den 
Technischen Komitees von maximal 25 % 
für jeden interessierten Kreis sowie bis-
her für KMU falsch getroffene Entschei-
dungen in der Normung (zum Beispiel 
bei Diagnose-Systemen in Aufzügen und 
der Risikoanalyse von Schwimmbädern). 
Hierzu schlägt NORMAPME eine Initiative 
vor, mit der Normungsexperten darin be-
stärkt werden sollen, bei der Erarbeitung 
von Normen die konkreten Gegeben-
heiten in KMU zu berücksichtigen.

Prof. Knut Blind, TU Berlin, verdeutlichte 
in seinem Vortrag „Nutzen der Normung 
und Bereiche mit Verbesserungsbedarf“ 
ausgehend von den wirtschaftlichen Aus-
wirkungen verschiedener Normtypen das 
strategische Potenzial der Normung. Das 
Potenzial der stärkeren Einbindung der 
Forschung durch Umsetzung deren Ergeb-
nisse und Innovationen für die Normung 
kann den Wissens- und Technik-Trans-
fer durch Normung deutlich verbessern. 
Durch die Beteiligung der KMU, zum Bei-
spiel auch über Verbände, kann für diese 
der Vorteil der Nutzung von Netzwerken 
in und durch Normung zugänglich ge-
macht werden.

Die erhöhte Vergleichbarkeit unter Mit-
bewerbern durch Normung sollte in an-
deren Bereichen (Zulieferer, Dienstleis-
tungen) als Vorteil genutzt werden. 
Frühzeitige Normung unterstützt die na-
tionale Position in der europäischen und 
internationalen Wirtschaft und verstärkt 
die Exportchancen.

Sowohl in Europa als auch in Deutsch-
land wird von den Behörden die Verknüp-
fung von Innovation und Normung ge-
fördert. Studien haben gezeigt, dass sich 
hierdurch wirtschaftliche Vorteile für die 
Unternehmen und deren Position im glo-
balen Markt ergeben. Durch die Überar-
beitung der Neuen Konzeption werden 
auch flexiblere und innovationsfreund-
liche Rahmenbedingungen geschaffen.

Bild 4: Konzentrierte Experten mit Simultanübersetzung in drei Sprachen
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Krakauer Memorandum

Das Europäische Arbeitsschutznetzwerk 
und das „Krakauer Memorandum” von 
EUROSHNET wurden von Jean Jacques, 
INRS, und Joachim Lambert, KAN, prä-
sentiert. Sie gaben in ihrem Vortrag „Der 
neue Rechtsrahmen und die Marktüber-
wachung“ einen kurzen Rückblick über 
bisherige Erfolge von EUROSHNET. Aus-
gangspunkte für das Memorandum sind 
harmonisierte Europäische Normen, Prü-
fungen und Zertifizierung als Eckpfeiler 
der Neuen Konzeption sowie der enorme 
Aufwand der bisher geleisteten Arbeit 
durch die Normungsgremien und benann-
ten Stellen, die nach einem gut funkti-
onierenden System die laufende Aktua-
lisierung der Normen sicherstellen. Die 
derzeitigen Verfahren der CEN-Normung 
und CE-Zertifizierung haben sich abgese-
hen von kleineren Schwachstellen als äu-
ßerst nützlich erwiesen und das Sicher-
heitsniveau von Produkten, die in der 
EU in Verkehr gebracht werden, deutlich 
erhöht. Große Fortschritte sind dennoch 
weiterhin möglich, um das System zu 
verbessern und ein Absinken des Sicher-
heitsniveaus von CE-gekennzeichneten 
Produkten zum Nachteil der Sicherheit 
und Gesundheit der Anwender zu verhin-
dern. Die notwendigen Strukturen und 
Verfahren sind bereits vorhanden, doch 
benötigen sie neue Impulse in Form von 
realistischen Zielen und von Indikatoren, 
anhand derer das Erreichen dieser Ziele 
beurteilt werden kann. Diese haben das 
Potenzial, das Ansehen und den Einfluss 
der Europäischen Normen und der Neuen 
Konzeption zu stärken. Ziel des Krakauer 
Memorandums ist es, weitere Verbesse-
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die 
Arbeitsschutzexperten zu ermutigen, an 
dieser Verbesserung in den Normungsgre-
mien mitzuarbeiten.

Jean Jacques und Joachim Lambert stell-
ten gemeinsam die sechs Grundsätze des 
Krakauer Memorandums vor, die deutlich 
machen, was europäische Normung be-
deutet und dass sich alle europäischen 
Arbeitsschutzexperten in den nationalen 
Normungsgremien beteiligen müssen, um 
ihre Interessen in die Normung einzu-
bringen. 

Die hierzu gemachten Vorschläge wurden 
anschließend in einer Podiumsdiskussi-
on mit den Anwesenden ausführlich dis-
kutiert. Die Diskussionen zu Kernpunk-
ten des „Krakauer Memorandums” von 
EUROSHNET leitete Walter Eichendorf, 

stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
der DGUV, mit den Podiumsteilnehmern 
Jacques McMillan und Daniel Podgórski, 
CIOP-PIB.

Zum 

Grundsatz 1 „Harmonisierte Europä-
ische Normen müssen eine verlässliche 
technische Grundlage für alle interes-
sierten Kreise darstellen und die Ge-
setzgebung auf einheitliche Weise und 
frei von Widersprüchen unterstützen, 
um Wettbewerbsverzerrungen zu ver-
meiden und zu dem hohen Sicherheits-
niveau beizutragen, das im EU-Vertrag 
gefordert wird“ 

wurde ergänzt, dass Normen vollstän-
dig sein müssen und darin die Lösung 
für die Erfüllung aller grundlegenden 
Sicherheitsanforderungen (essential 
safety requirements, ESR) spezifiziert 
sein sollte. Jacques McMillan sieht Pro-
bleme, alle ESR in Normen zu kon-
kretisieren. Der Hinweis, dass in den 
Normungsgremien eine ausgewogene Zu-
sammensetzung der interessierten Kreise 
sichergestellt werden sollte, kann nur 
unterstützt werden.

Zum 

Grundsatz 2 „Harmonisierte Europä-
ische Normen sollten den aktuellen 
Stand der Technik widerspiegeln 
und dem höchsten Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzniveau entsprechen, 
das vernünftigerweise von einem Pro-
dukt erwartet werden kann“

wurde auf die kurzen Produktlebens-
zyklen hingewiesen, die eine schnellere 
Überprüfung und Aktualisierung der Nor-
men erfordern. Deren Entwicklung kann 
nur mit der schnellen Technologieent-
wicklung Schritt halten, wenn Experten 
daran mitarbeiten.

Bei dem 

Grundsatz 3 „CEN und CENELEC setzen 
sich aktiv dafür ein, ISO- und IEC-Nor-
men wenn möglich auch auf europä-
ischer Ebene zu übernehmen. Eine 
große Herausforderung besteht dabei 
in der Wahrung des hohen Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzniveaus, 
das von harmonisierten Europäischen 
Normen zur Konkretisierung von Richt-
linien nach Artikel 95 des EU-Vertrags 
erwartet wird“

wurde ausdrücklich auf die notwendige 
Aufteilung der Anforderungen in ISO- 
und IEC-Normen zwischen den Produkt- 
und Arbeitsplatz-/-schutzanforderungen 
hingewiesen. Die Erfahrungen im Ma-
schinenbau zeigen, dass die Grundlagen-
normen (A- und B-Normen) nach etwa 
vier Jahren auch in ISO überführt wer-
den konnten. Bei Fach-/Produktnormen 
(C-Normen) war das bisher deutlich 
schwieriger, insbesondere aufgrund der 
unterschiedlich klimatischen, kulturellen 
und ergonomischen Anforderungen in 
den bisherigen nationalen Normen und 
Anwendungen.

Der 

Grundsatz 4 „Es sollten Anstrengungen 
unternommen werden, um das System 
der notifizierten Stellen zu optimie-
ren. Die Ergebnisse der Arbeit der 
notifizierten Stellen und ihrer Koordi-
nierungsgruppen sind für die Verbes-
serung der Produktsicherheit in Europa 
von großer Bedeutung“ 

wird vom NLF unterstützt. Die benann-
ten Stellen (notified bodies, NB) sollten 
bei der Überprüfung der KMU die Größe 
der Unternehmen berücksichtigen, wo-
bei Jacques McMillan betonte, dass viele 
KMU besser sind als multinationale Kon-
zerne.

Die Forderungen des 

Grundsatzes 5 „Die Erarbeitung qua-
litativ hochwertiger Normen erfordert 
wissenschaftlich fundierte Erkennt-
nisse als objektive Grundlage für 
Verhandlungen zwischen den inter-
essierten Kreisen. Die Normung kann 
zudem ein äußerst wirksames Instru-
ment für die praktische Verwertung 
von Ergebnissen arbeitsschutzbezo-
gener Forschungsprojekte und Studien 
darstellen. Sie kann so zu Innovation 
und Wettbewerbsfähigkeit beitragen, 
die in der Mitteilung der Europäischen 
Kommission als wesentliche Ziele der 
europäischen Strategie bezeichnet 
werden“ 

finden bei neuen Forschungsprojekten 
immer mehr Berücksichtigung. Dabei ist 
speziell der Kontakt zu Forschungsinsti-
tuten zu suchen, die bisher weniger Kon-
takt zur Normung haben. Hier können 
Arbeitsschutzexperten durch die vielfäl-
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tigen Kontakte in den Unternehmen eine 
große Hilfestellung leisten, speziell bei 
EU-Forschungsprogrammen.

Der

Grundsatz 6 „EUROSHNET ist eine Kom-
munikations- und Konsensfindungsplatt
form, die dazu bestimmt ist, ein 
Akteur der europäischen Arbeitsschutz-
politik in den Bereichen Normung, 
Prüfung, Zertifizierung und damit 
zusammenhängender Forschung zu 
werden“

wurde von allen Teilnehmern unterstützt 
und zeigt sich in der ständig steigenden 
Zahl der Beteiligten. Derzeit sind im öf-
fentlichen Bereich 190 EUROSHNET-
Experten, sieben Foren und sechs 

Dokumente sowie im nur für Arbeits-
schutzexperten eingeschränkten Bereich 
465 EUROSHNET-Experten, 25 Foren und 
502 Dokumente.

Als „Fazit der Konferenz und Orientie-
rungen für die Zukunft“ hob Jean-Luc 
Marié, Generaldirektor INRS, hervor, dass 
der Austausch auf der 3. Konferenz von 
EUROSHNET zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit aller Experten aus den be-
teiligten Kreisen von der Europäischen 
Kommission über Forschung, Normung, 
Überwachung, Prüfung und insbesonde-
re aus dem Arbeitsschutz gewinnbrin-
gend war.

Durch Weiterentwicklung des gemein-
samen Rechtsrahmens (NLF) gibt es 
neue Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Marktaufsicht und Umsetzung der Anfor-
derungen des Arbeitsschutzes.

Forschung fordert ein Optimum des Aus-
tauschs und der Kooperation aller Ar-
beitsschutz-Experten und deren aktive 
Beteiligung in der Normung. Nur hier-
durch kann der Stand der Technik in den 
Normen entsprechend Wissenschaft und 
Forschung eingebracht und aktualisiert 
werden.

Zwar endete die Konferenz, aber entspre-
chend der kontinuierlichen Verbesserung 
nach ISO 9000 wird die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit der beteiligten Experten 
damit nicht enden.

[Anna von Groote, CEN] 
[Dr. Albert Hövel, DIN]

Vom 9. bis 13. September 2008 fand in 
Stuttgart erstmals auf dem neuen Mes-
segelände die internationale Ausstellung 
für Metallbearbeitung AMB statt.

Als traditionsreiche Leitmesse der Metall-
bearbeitung war die AMB schon in den 
vergangenen Jahren ein Magnet für die 
süddeutsche Fachbranche der spanenden 
und abtragenden Werkzeugmaschinen- 
und Präzisionswerkzeugeindustrie, der 
Messtechnik und Qualitätssicherung, Ro-
boter, Werkstück- und Werkzeughandha-
bungstechnik, Software & Engineering 
sowie Bauteile, Baugruppen und Zube-
hör.

Auf 105 200 m² Ausstellungsfläche mit 
über 1 100 Ausstellern aus 24 Ländern 
und 15 Rahmenprogrammen wollte erst-

mals der Normenausschuss Werkzeuge 
und Spannzeuge bei seiner Fachklientel 
vor Ort sein.

Unter dem Motto „Die Zerspanung von 
morgen“ informierte das Institut für Pro-
duktionsmanagement, Technologie und 
Werkzeugmaschinen (PTW) der TU Darm-
stadt zusammen mit 25 Ausstellern in 
exponierter Lage auf 540 Quadratmetern 
kompakt über die wichtigsten Trends und 
Neuentwicklungen rund um die Zerspa-
nungstechnologie.

Seit 1994 gehört das Rahmenprogramm 
HSC/HPC-Sonderschau zum festen Be-
standteil der AMB.

Innovationen aus allen Gebieten der 
spanenden Bearbeitung haben die Mög-
lichkeit, auf einem Gemeinschaftsstand 

ihre aktuellen Forschungsinhalte und 
Entwicklungen aus den Bereichen Zer-
spanungswerkzeuge, Werkzeug- und 
Werkstückspannsysteme, Antriebs- und 
Steuerungstechnik, Messtechnik, Con-
dition- und Process-Monitoring, CAD/
CAM-Prozesskette, HSC/HPC-Werkzeug-
maschinen und energieeffiziente Peri-
pheriegeräte dem Fachpublikum vorzu-
stellen.

Das PTW beschäftigt sich hauptsächlich 
mit den Herausforderungen der Rationa-
lisierung und Produktivitätssteigerung in 
der Zerspanungstechnik und erschließt 
mit seinen Mitarbeitern neue Potenziale 
für Anwender, Maschinenhersteller und 
Werkzeugproduzenten auf den Gebieten 
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC) 
und Hochleistungszerspanung (HPC).

Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung
AMB

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) und 
Normenausschuss Werkzeugmaschinen (NWM) auf der AMB 2008 in Stuttgart




